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IV.
Rückreise und deren nächste Veranlassung.

Obschon Wettstein durch die Regierung von Bafel zur
Rückkehr ermächtigt Ivorden war'), so ist dieselbe dennoch,

wie es sich bald zeigte, verfrüht gewesen. Der Auftrag, die

Eidgenosfenschaft sammt Mülhaufen und den andern
zugewandten Orten in der Form in das Friedensinstrument
aufnehmen zu lassen, wie dieß in den Friedensverträgen von

Cateau-Cambresis und Vervins geschehen war, hatte seine

endliche Erledigung noch nicht gefunden, obschon zwischen den

kaiserlichen, französischen und schwedischen Bevollmächtigten
dießfalls Verhandlungen stattgefunden hatten').

Aber auch der Exemtionsartikel war von den Reichs

ständen noch gar nicht berathen worden. Die definitive Re-

>) Siehe Wettstein's Schriften, Bd. VI, Nr. 106, Schreiben der

Regierung von Basel, à. à. W. September 1647. Die drei andern Städte
hatten darüber nichts geantwortet. Siehe idiil, Nr. 133, Rippel's
Schreiben ,i. ä. 16. Oktober 1347.

2) Siehe Wettstein's Schriften, Bd. VI, Nr. 25, 26, 54—59. Wettstein

hatte schon am 10./2O. August an Longueville geschrieben, man

wünsche, daß die XII^I Kantone und zugewandten Orte, St. Gallen,

Mülhausen, Biel, als freie und souveräne Stände aufgenommen werden

und mar seither wieder darauf zurückgekommen.

Die Schweden hatten bei Anlatz ihrer Friedenspropositionn vom
14. April 1647 (siehe Meiern, Band V, Buch XXX, Z 14, Seite 467)

nur die protestantischen Schweizer in den Frieden einschließen wollen:
Uso paoiöeaiions eomprskenàantur sx parto Itsginss Lussino «muss

ejus tvvâerati et aàkserentes rsspublioa Veneta, tosàsratum,
Lslgium, prinoeps Iranssvlvani«, et Lelveiii protestantes.

Der Kaiser dagegen war geneigt, alle XIII Orte und Graubünden
in den Frieden einzuschließen (siehe Meiern, Band V. Buch XXXVI,
Seite 139): In Kse pseilZeations eomprekenàantur et inoluàsutur:
Laoetissimus Hominus üoster ?spa.... Status et respublies Italia?,
rsspulKIiess item Uelvetiorium et KKetoruM ut pote eum àomo aüstriaoa
tosàsi'e tnereàitario oonsunctorum.

Die französischen Bevollmächtigten hatten iin Juni 1647 in das

Friedensprojekt eingeschlossen (siehe Meiern, Band IV, Buch XXX,
Seite 589): Regina Rsgnumqus Lussi» respublio»
?ensts, toelleratum Belgium, Lelvetii st priuosps ^rsnssvlvaui», st«.



- S69 —

daktion war sogar nicht einmal mit den Bevollmächtigten
der drei Kronen, sondern nur mit den kaiserlichen Gesandten

festgestellt worden. Dieser Artikel hat denn auch noch zu

heftigen Erörterungen Anlaß gegeben.

Wären nicht gewichtige Gründe vorgelegen, welche die

Rückkehr Wettstein's in die Heimat wünschbar machten, so

wäre dieselbe kaum zu rechtfertigen. Diese Gründe bezogen

sich theils auf öffentliche, theils auf Privatverhältniffe.
Bei der neuen Besetzung der Aemter im Monat Juni

war Wettstein nämlich einmüthig wieder zum Amtsbürgermeister

erwählt worden Die ihm dadurch zukommende Leitung
der Staatsgeschäste selbst wieder aufzunehmen, schien ihm
Wohl um so dringender, als er sich nicht verhehlen konnte,

daß er im Rath viele Neider hatte') und daß die großen

Kosten, welche diese Gesandtschast veraulaßte, und deren theil-
weife Wiedervergütung durch die übrigen evangelischen Orte
sehr zweifelhaft erschien, auch von solchen nicht gerne gesehen

wurden, die ihm näher standen.

Bei den heutigen Kreditverhältnisscn ist es kaum zu

begreifen, daß eine Ausgabe von beiläufig 6000 Thaler, die

sich auf ll Monate vertheilte, einer reichen Handelsstadt,
wie Bafel, schwer werden konnte, nnd doch ergibt stch dieß

') Siehe Wettstein's Schriften, Bd. V, Nr. 314, Schreiben Dr. Joh.

Rudolph Burkhard's, des Staatsschreibers, à, li. 26. Juni 1647.

') Siehe Wettstein's Schriften, Bd. V, Nr. 1V5, Schreiben Rivvel's
cl. ci, 2g. Januar 1647, und überhaupt die ganze Korrespondenz mit seinem

Schwager, dem Rathsschreiber Nippel, der den Bürgermeister über die gegen

ihn bei mehreren seiner Kollegen des Raths (die er indessen häufig nur durch

sogenannte noms lle guerre, wie: der Rothe, Barbarossa, Pommerli,
Schwarze San u. s, m, bezeichnete, z» welchen man erst nach und nach den

Schlüssel findet) herrschende Mißstimmung unterrichtete. Aon Anfang, an
scheint der andere Bürgermeister, Fäsch, der Mission abgeneigt gewesen zu

sein und den Erfolg derfelben nicht gern gesehen zu haben. So schreibt Nippel
am 21. September 1647 (siehe Bd. VI, Nr. 3s) : ein Rathsherr
(wahrscheinlich Fäsch) sähe lieber, wenn die Mission ohne Eriolg bliebe; schon

am 19. Februar 1647 (Bd. V, Nr. ISl) hatte Nippel geschrieben, der

andere Bnrgermeister (Fäsch) hörte lieber, Wettstein sei krank, als das

Geschäft sei gelungen.
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aus der bezüglichen Korrespondenz mit Rathschreiber Nippel
nur zu deutlich').

Zu diesen dem öffentlichen Leben entnommenen Motiven

zur Heimkehr kamen aber noch häusliche Verhältnisse, welche

Wettstein's Heimkehr beinahe zur Nothwendigkeit machten.

In den ersten Tagen Augusts war nämlich seine Frau
(geborne Falkner) gestorben, mit welcher er in glücklicher Ehe

gelebt zu haben scheint, Ivie aus den vielen Kvndolenzbriefen
zu schließen') ist; dadurch uud durch fein wiederholtes
Erkranken war Wettstein's Arbeitskraft thcilweise, vollends aber

seine Arbeitsfreudigkeit gebrochen, überdies) machten ökonomische

Verhältnisse, in welche Wettstein durch zwei grvße Fallimente
verwickelt Ivorden war, seine Rückkehr in die Heimat wünschenswert!^).

') Siehe ibià. Bd. V, Nr. 277, und Bd, V, Nr. 3«, Schreiben
Nixpel's à. à. 14. August 1647 ; nnd Bd. VI, Nr. 78, Schreiben Nippel's
à. à. 7. September 1647; und Bd. VI, Nr. 9V, Nippel's Schreiben vom
12./22. September 1647. Am 20, September 1647 (siehe Bd. VI, Nr. 112)
schreibt Nippel, Schaffhausen und St. Gallen werden mohl allein etwas
zu den schweren Kosten beitragen. Später haben zu diesen Kosten
beigetragen: Zürich I5t« fi., siehe Bd. VII, Nr. 46 der Wettsteinischen
Schriften, Schreiben Zürichs à. à. 20. Juli 1648; Ber» 1500 fl., ibià.
Nr. 51, Schreiben à. à. 22. Juli 1648: Schaffhausen 1000 st., ibià.
Nr. 65. Schreiben à. à. 29. August 1648.

-, Siehe Wettstein's Schriften, Bd, VI, Nr 29, das Schreiben
Rippel's à, à, 10. August 1647, durch welches er Wettstein den Tod
seiner Frau anzeigt, und die Kondolenzschreiben von Zwinger Autistes,
Nr, 32, vom Oberstzunftmeister Brand, Nr, 37, von Hans Kaspar Hirzel,
Nr. 39, von Bürgernleister Ziegler, Nr. 39 u. s, m,

') Siehe ibià. Bd. V, Nr, 252, 276, 278, 289, 299, aus welchen
sich ergibt, daß bei dem über Ludwig Ruedi zu St. Martin ausgebrocheiien
Falliment Wettstein stark betheiligt war; bei demselben war auch der

meimarische Oberst der Artillerie Kluge mit 18,000 Thälern betheiligt, der

drohte, auch diese Angelegenheit vor's Neichskammergericht zu ziehen. Weitstem

war auch bei dem Falliment, das über Christof Ringler ausgebrochen

war, interessirt, der nach Straßburg und später nach Benfelden flüchtete.
Siehe Schreiben Rippel's à. à. 20. April 1647, Bd. V, Nr. 255 und 257.

Siehe auch Nippel's Schreiben, 7. September 1647, Bd. VI, Nr. 78, über
die Gant des Gasthofes im Storchen, bei welcher Weitstem betheiligt war.
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So entschloß sich denn Wettstein zur Rückkehr in die

Heimat. Er hatte von feinem Kollegen in Osnabrück, dem

Syndikns Dr. Zacharias Stenglin von Frankfurt, eine Kutsche

gekauft') und genaue Erkundigungen über den einzuschlagenden

Weg eingezogen, welcher durch Gegenden genommen
werden mußte, die nicht durch Truppen dcr Kriegführenden
besetzt waren.

Diesen Rath befolgend, ist Weitstem am 11.^21. November

von Münster abgereist und über Köln, Frankfurt und Breisach,

wo er sich mit dem Generalmajor von Erlach besprach, am

ö. Dezember 1647 wohlbehalten in Basel angelangt, das er

ein Jahr früher, am 4. Dezember 1646, verlassen hatte,

V.

Fortsetzung der Unterhandlungen durch Jeremias Stenglin
und Dr. Valentin Heider in Münster und Osnabrück bis

zur Unterzeichnung dcs Friedens 14. 24. Oktober 1648.

Mittelst Schreiben ci. cl. Osnabrück 19./29. Dezember

berichtete vr. Volmar dem Bürgermeister Wettstein nach

Basel, daß das von ihm in Aussicht gestellte kaiserliche

Diplom, betreffend die Eremtion vom Reichskammergericht,

eingetroffen sei, und daß dafür eine Kcmzleitnre von 2200

Goldgulden gefordert werde, die Dr. Schröter indessen hoffe

noch etwas modernen zu können; in demselben werde indessen

>) Siehe Wettstein's Schriften, Bd. VI, Nr. 147. vr. Zacharias

Stenglin hatte Wettstein mit Schreiben vom 5, November gerathen, über

Paderborn, Frankenberg, Marburg und dann nach Frankfurt und rhein-

aufmärts zu reisen, sich dabei mit kalter Küche wohl zu versehen, da das

ganze Land so verödet sei, daß man nichts zu essen bekomme.

Aus der von Wettstein abgelegten Rechnung, siehe Bd. VI, Nr. 167

bis 170, ergibt es sich, daß er für die Kutsche bezahlt hatte 100 Thaler

und für vier Kutschengeschirre 15 Thaler. Für die sieben Pferde, welche

Wettstein während seines Aufenthaltes in Münster und Osnabrück

gehalten hatte, verrechnet er als Ankaufspreis nicht mehr als 344 Thaler,

In die verschiedenen Kanzleien hatte Wettstein als Verehrung

146« Rthlr, abgegeben, die Sporte!» für die Pässe.mitinbegrisfen.
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